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RatSWD-Stellungnahme zum Entwurf 

eines Gesetzes zur Einführung eines 

Registerzensus (RegZensG-E) 

Der vom Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) zugeleitete Gesetzesentwurf zur 

Einführung eines Registerzensus ist Basis für die dringend notwendige Weiterentwicklung der Methodik 

des Zensus nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft hin zu einer verstärkten Registernutzung. Bei 

den gesetzlichen Grundlagen des Registerzensus sollten die Datenbedarfe der Forschung in Deutschland 

berücksichtigt werden. Das Gesetz wird der amtlichen Statistik im Bereich der Bevölkerungsstatistik 

langfristig neue Möglichkeiten zum Wohle der Datennutzenden eröffnen. Verbesserte Datengrundlagen 

steigern den Mehrwert wissenschaftlicher Analysen für die evidenzbasierte Politikberatung, wie sie in 

der Datenstrategie der Bundesregierung verankert ist. Dementsprechend sollte bei dem 

Gesetzesentwurf auch der Zugang der Forschung zu dem Registerzensus berücksichtigt, 

beziehungsweise im Forschungsdatengesetz entsprechend verankert werden.  

Der RatSWD begrüßt den vorliegenden Gesetzesentwurf nachdrücklich, da er einen wichtigen und 

nachhaltigen Schritt in Richtung Modernisierung der amtlichen Statistik darstellt. Die sukzessive 

Umstellung auf einen Registerzensus zunächst für die Themenbereiche Bevölkerung, Arbeitsmarkt und 

Bildung, wird zukünftig eine aktuelle und flexible Bereitstellung von bevölkerungsstatistischen 

Informationen in kleinräumiger und sachlicher Tiefe ermöglichen, die eine wesentliche Grundlage für 

politisches Handeln bilden. Das angestrebte Gesetzesvorhaben ist auch ganz elementar, um langfristig 

auf eine mit anderen europäischen Ländern vergleichbare Datenbasis zurückgreifen zu können. Auch 

die Wissenschaft wird von der Umstellung auf einen Registerzensus profitieren, da der Bedarf an 

qualitativ hochwertigen Referenzdaten für die Gesamtbevölkerung in Zeiten von Big Data stark zunimmt. 

Für die Politikberatung wie auch für Forschung gleichfalls relevant ist die Georeferenzierung, die auch 

kleinräumig differenzierte Analysen ermöglichen wird. 

Der Registerzensus ist eingebettet in eine sich entwickelnde Registerlandschaft und von den 

Fortschritten der Registermodernisierung abhängig. Um laufend aktuelle und qualitativ hochwertige 

Ergebnisse des Zensus zu erhalten, ist die Einbindung der Melderegister in eine verknüpfbare 

Registerinfrastruktur eine wesentliche Voraussetzung. So kann die Plausibilisierung der 

Melderegisterdaten anhand der übrigen Register gewährleistet werden.  

 

 

 



 

RatSWD Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes 

zur Einführung eines Registerzensus (RegZensG-E)  

01.07.2024 

Seite 2 | 3 

 

Auf drei Aspekte aus dem Gesetzesentwurf zur Einführung eines Registerzensus möchte der RatSWD 

explizit eingehen: 

Verstetigung des Anschriftenregisters 

Im Hinblick auf Effizienz und Qualität begrüßt der RatSWD die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage 

für die Verstetigung und laufende Aktualisierung des Anschriftenregisters. Das Anschriftenregister dient 

der Geokodierung von Ergebnissen des Zensus. Durch die Historisierung des Anschriftenbestands lassen 

sich auch die Ergebnisse auf unterschiedliche Gebietsstände zurückrechnen. Zukünftig sollte das 

Anschriftenregister kontinuierlich gepflegt und zu statistischen Zwecken (z.B. Stichprobenziehung) auch 

über den Zensus hinaus dauerhaft genutzt werden.  

Verwendung einer Identifikationsnummer 

In seinem Positionspapier Nutzung von Registerdaten für Zwecke der Forschung sichern von 2023 macht 

der RatSWD bereits deutlich, dass Daten und ihre wissenschaftliche Analyse ein tragendes Element und 

wesentliche Voraussetzung evidenzbasierter, effizienter Politik sind. Fehlende Zugänge zu Registerdaten 

sowie eine erschwerte Verknüpfung von Registerdaten untereinander oder mit Befragungsdaten sind 

fehleranfällig und erschweren bzw. verhindern, dass Analysepotenziale in Deutschland voll ausgeschöpft 

werden können. Mit dem Inkrafttreten weiterer Regelungen zur digitalen Verwaltung und 

Modernisierung der Register ist die Identifikationsnummer, vormals Steuer-ID, als nicht-sprechender 

Identifikator zwischen Datensätzen unterschiedlicher Quellen festgelegt worden. Dies wird in vielen 

europäischen Ländern ähnlich gehandhabt. 

Im Hinblick auf den vorliegenden Gesetzesentwurf begrüßt der RatSWD nachdrücklich, dass der 

Registerzensus die Nutzung der Identifikationsnummer (Steuer-ID) vorsieht, um Daten unter Beachtung 

von Datenschutz und Informationssicherheit über Behörden und Register hinweg verknüpfen zu können. 

Dadurch werden Aufwand und Fehleranfälligkeit deutlich reduziert. Die Nutzung von personen-

identifizierenden Merkmalen ist bis zur vollständigen Einführung der Identifikationsnummer nach 

§ 1 IDNrG in alle für den Registerzensus notwendigen Verwaltungsregister zwar unumgänglich. Dies 

kann aber nur eine Übergangslösung sein 

Aufbau einer Bildungsstatistik 

Der RatSWD begrüßt, dass das Registerzensusgesetz vorsieht, den Bildungsstand und die 

Bildungsbeteiligung der Bevölkerung soweit möglich auf Basis bereits vorliegender Datenquellen zu 

erschließen und regelmäßig zu aktualisieren. Dies ist zentral für eine nachhaltige Verbesserung der 

Datenlage zum Bildungsniveau der Gesamtbevölkerung in Deutschland. Bislang stehen diese 

Informationen nur auf Stichprobenbasis zur Verfügung. Aus Perspektive der Forschung wäre es 

wünschenswert, wenn der im Gesetzesentwurf perspektivisch angedeutete Aufbau eines 

Bildungsverlaufsregisters schon jetzt mitgedacht wird (siehe das RatSWD Positionspapier von 2022 

Aufbau eines Bildungsverlaufsregisters), da ein solches Bildungsverlaufsregister für die Bildungspolitik 

und für die Bildungsforschung von herausgehobener Bedeutung ist.  

 

 

 

https://www.konsortswd.de/wp-content/uploads/RatSWD-Positionspapier-Nutzung-von-Registerdaten.pdf
https://www.konsortswd.de/wp-content/uploads/Positionspapier-RatSWD-Aufbau-eines-Bildungsverlaufsregisters.pdf
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---------------- 

Der Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten (RatSWD) berät seit 2004 die Bundesregierung und die 

Regierungen der Länder in Fragen der Forschungsdateninfrastruktur für die empirischen Sozial-, 

Verhaltens- und Wirtschaftswissenschaften. Im RatSWD arbeiten zehn durch Wahl legitimierte 

Vertreterinnen und Vertreter der sozial-, verhaltens- und wirtschaftswissenschaftlichen Fachdisziplinen mit 

zehn Vertreterinnen und Vertretern der wichtigsten Datenproduzenten zusammen. 

Der RatSWD ist Teil des Konsortiums für die Sozial-, Verhaltens-, Bildungs- und Wirtschaftswissenschaften 

(KonsortSWD) in der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI). Er versteht sich als 

institutionalisiertes Forum des Dialoges zwischen Wissenschaft und Datenproduzenten und erarbeitet 

Empfehlungen und Stellungnahmen. Dabei engagiert er sich für eine Infrastruktur, die der Wissenschaft 

einen breiten, flexiblen und sicheren Datenzugang ermöglicht. Diese Daten werden von staatlichen, 

wissenschaftsgetragenen und privatwirtschaftlichen Akteuren bereitgestellt. Derzeit hat der RatSWD 

41 Forschungsdatenzentren akkreditiert und fördert deren Kooperation. 

 

 

Kontakt:  

Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten (RatSWD)  

Geschäftsstelle  

Am Friedrichshain 22 (HUSS Medien-Haus)  

10407 Berlin  

Tel:  +49 30 25491-820 

Web:  https://www.ratswd.de/ 

E-Mail: office@ratswd.de 

https://www.ratswd.de/
mailto:office@ratswd.de

